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Bad Liebenwerda,  Mittwoch, den  17.08.2005

Amtsblatt
für die Stadt Bad Liebenwerda

Jahrgang 13 Nummer  11

Amtliche Bekanntmachungen:

Der Haupt- und Finanzausschuss findet am Mittwoch, den 24.08.2005
um 17.00 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses der Stadt Bad Lieben-
werda statt.

Tagesordnung zum Haupt- und Finanzausschuss am 24.08.2005
-öffentlicher Teil-

Punkt 1: Eröffnung und Begrüßung
Punkt 2: Anträge zur Niederschrift über die Sitzung des Haupt- und
Finanzausschusses am 01.06.2005 –öffentlicher Teil-
Punkt 3: Ausbau der Zufahrt zu den ehemaligen Kreishäusern in Bad
Liebenwerda durch den Landkreis Elbe-Elster; Grundsatzbeschluss zur
Übernahme eines Teilstückes der Zufahrt in das Eigentum der Stadt Bad
Liebenwerda, Berichterstatter: Herr Rostin
Punkt 4: Konzept Integrierte Ländliche Entwicklung Landkreis Elbe-Elster
einschließlich des Amtes Ortrand; Grundsatzbeschluss zur Bestätigung des
Konzeptes, Berichterstatter: Herr Rostin
Punkt 5: Beschluss zum Schutz der Wanderer und Radfahrer auf dem
Fernradwanderweg FR 5 – Weg von Dobra nach Theisa
Berichterstatter: Herr Bragulla
Punkt 6: Vorstandswahlen Gewässerunterhaltungsverband „Kremnitz-
Neugraben“, Berichterstatterin: Frau Ziehlke
Punkt 7: Aufstellungsbeschluss zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan
"Einkaufszentrum am Haidchensberg" Bad Liebenwerda - OT Dobra,
Berichterstatter: Herr Lange
Punkt 8: Infrastrukturplan Hard- und Software 2006-2012
Berichterstatter: Herr Engelmann
Punkt 9: Konzept zur Einführung des neuen Kommunalen Finanz-
management (NKF) Doppik, Berichterstatter: Herr Engelmann
Punkt 10: Genehmigung zur Verwendung des Stadtwappens zur Auswei-
sung von regionalen Produkten durch den Verein für Stadtmarketing und
Wirtschaft Bad Liebenwerda e. V., Berichterstatter: Herr Engelmann
Punkt 11: Anträge auf Zuschuss für die Absicherung des Badebetriebes im
Waldbad Zeischa aus der noch offenen finanziellen Unterstützung laut
Erbbaurechtsvertrag für 2004 sowie zur Aufnahme in den Haushaltsansatz
2006, Berichterstatter: Herr Dörschel
Punkt 12: Mitgliedschaft im Förderverein "Elbe-Elster-Tours" e.V.,
Berichterstatter: Herr Richter
Punkt 13: Bekanntgaben der Verwaltung
Punkt 14: Anfragen der Mitglieder des Haupt- und Finanzausschusses
sowie der Ortsbürgermeister

Tagesordnung zum Haupt- und Finanzausschuss am 24.08.2005
-nichtöffentlicher Teil-

Punkt  1: Anträge zur Niederschrift über die Sitzung des Haupt- und
Finanzausschusses am 01.06.2005 –nichtöffentlicher Teil-
Punkt   2: Bekanntgaben der Verwaltung
Punkt   3: Anfragen der Mitglieder des Haupt- und Finanzausschusses
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Bekanntmachung der Gemeindebehörde über das Recht auf Ein-
sicht in das Wählerverzeichnis und die Erteilung von Wahlscheinen

für die Wahl zum Deutschen Bundestag am 18.September 2005
1.Das Wählerverzeichnis zur Bundestagswahl für die Gemeinde - die Wahlbe-
zirke der Gemeinde Stadt Bad Liebenwerda • Markt 1 • 04924 Bad Liebenwerda
wird in der Zeit vom 29.08.2005 bis 02.09.2005 während der Öffnungszeiten
des Bürgerbüros
Montag    7.00 - 16.00 Uhr,
Dienstag, Donnerstag und Freitag 7.00 - 18.00 Uhr
Mittwoch  7.00 - 12.00 Uhr

für Wahlberechtigte zur Einsichtnahme bereitgehalten. Jeder Wahlberechtigte
kann die Richtigkeit oder Vollständigkeit der zu seiner Person im Wähler-
verzeichnis eingetragenen Daten überprüfen. Sofern ein Wahlberechtigter die
Richtigkeit oder Vollständigkeit der Daten von anderen im Wählerverzeichnis
eingetragenen Personen überprüfen will, hat er Tatsachen glaubhaft zu machen,
aus denen sich eine Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit des Wähler-
verzeichnisses ergeben kann. Das Recht auf Überprüfung besteht nicht hinsicht-
lich der Daten von Wahlberechtigten, für die im Melderegister ein Sperrvermerk
gemäß den § 21 Abs. 5 des Melderechtsrahmengesetzes entsprechenden
Vorschriften der Landesmeldegesetze eingetragen ist.
Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Verfahren geführt. Die Ein-
sichtnahme ist durch ein Datensichtgerät möglich. Wählen kann nur, wer in das
Wählerverzeichnis eingetragen ist oder einen Wahlschein hat

2. Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder für unvollständig hält, kann
in der Zeit vom 29.08.2005 bis zum 02.09.2005, spätestens am 02.09.2005
bis 18.00 Uhr bei der Gemeindebehörde
Stadt Bad Liebenwerda, 04924 Bad Liebenwerda Markt 1 (Rathaus),
Bürgerbüro, Zimmer 6
Einspruch einlegen.
Der Einspruch kann schriftlich oder durch Erklärung zur Niederschrift eingelegt
werden.

3. Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen sind, erhalten bis
spätestens zum 28.08.2005 eine Wahlbenachrichtigung.

Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber glaubt, wahlberechtigt zu
sein, muss Einspruch gegen das Wählerverzeichnis einlegen, wenn er nicht
Gefahr laufen will, dass er sein Wahlrecht nicht ausüben kann.

Wahlberechtigte, die nur auf Antrag in das Wählerverzeichnis eingetragen
werden und die bereits einen Wahlschein und Briefwahlunterlagen beantragt
haben, erhalten keine Wahlbenachrichtigung.

4. Wer einen Wahlschein hat, kann an der Wahl im Wahlkreis

Nr. 65, Elbe-Elster - Oberspreewald-Lausitz II
durch Stimmabgabe  in einem beliebigen Wahlraum (Wahlbezirk) dieses
Wahlkreises oder durch Briefwahl teilnehmen.
5. Einen Wahlschein erhält auf Antrag
5.1 ein in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlberechtigter,
a) wenn er sich am Wahltage während der Wahlzeit aus wichtigem Grunde
außerhalb seines Wahlbezirks aufhält,



b) wenn er seine Wohnung ab dem 15.08.2005 in einen anderen Wahlbezirk
- innerhalb der Gemeinde
- außerhalb der Gemeinde, wobei die Eintragung in das Wählerverzeichnis
am Ort der neuen Wohnung nicht beantragt worden ist, verlegt,
c) wenn er aus beruflichen Gründen oder infolge Krankheit, hohen Alters,
eines körperlichen Gebrechens oder sonst seines körperlichen Zustandes
wegen den Wahlraum nicht oder nur unter nicht zumutbaren Schwierigkeiten
aufsuchen kann;
5.2 ein nicht in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlberechtigter,
a) wenn er nachweist, dass er ohne sein Verschulden die Antragsfrist auf
Aufnahme in das Wählerverzeichnis nach § 18 Abs. 1 der Bundeswahlordnung
20.08.2005 oder die  Einspruchsfrist gegen das Wählerverzeichnis nach § 22
Abs. 1 der Bundeswahlordnung 02.09.2005 versäumt hat,
b) wenn sein Recht auf Teilnahme an der Wahl erst nach Ablauf der
Antragsfrist nach § 18 Abs. 1 der Bundeswahlordnung oder der Einspruchs-
frist nach § 22 Abs. 1 der Bundeswahlordnung entstanden ist,
c) wenn sein Wahlrecht im Einspruchsverfahren festgestellt worden und die
Feststellung erst nach Abschluss des Wählerverzeichnisses zur Kenntnis
der Gemeindebehörde gelangt ist.

Wahlscheine können von in das Wählerverzeichnis eingetragenen Wahlbe-
rechtigten bis zum 16.09.2005, 18.00 Uhr, bei der Gemeindebehörde
mündlich oder schriftlich beantragt werden.
Im Falle nachweislich plötzlicher Erkrankung, die ein Aufsuchen des
Wahlraumes nicht oder nur unter nicht zumutbaren Schwierigkeiten möglich
macht, kann der Antrag noch bis zum Wahltage, 15.00 Uhr, gestellt  werden.
Versichert ein Wahlberechtigter glaubhaft, dass ihm der beantragte Wahl-
schein nicht zugegangen ist, kann ihm bis zum Tage vor der Wahl, 12.00 Uhr,
ein neuer Wahlschein erteilt werden.
Nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlberechtigte können aus
den unter Nr. 5.2 Buchstaben a) bis c) angegebenen Gründen den Antrag auf
Erteilung eines Wahlscheines noch bis zum Wahltage, 15.00 Uhr, stellen.
Wer den Antrag für einen anderen stellt, muss durch Vorlage einer schrift-
lichen Vollmacht nachweisen, dass er dazu berechtigt ist. Ein behinderter
Wahlberechtigter kann sich bei der Antragstellung der Hilfe einer anderen
Person bedienen.
Der Antragsteller muss den Grund für die Erteilung eines Wahlscheines
glaubhaft machen.

6. Ergibt sich aus dem Wahlscheinantrag nicht, dass der Wahlberechtigte vor
einem Wahlvorstand wählen will, so erhält er mit dem Wahlschein zugleich
- einen amtlichen Stimmzettel des Wahlkreises,
- einen amtlichen blauen Wahlumschlag,
- einen amtlichen, mit der Anschrift, an die der Wahlbrief zurückzusenden
ist,
  versehenen roten Wahlbriefumschlag und
- ein Merkblatt für die Briefwahl.

Diese Wahlunterlagen werden ihm von der Gemeindebehörde auf Verlangen
auch noch nachträglich ausgehändigt. Die Abholung von Wahlschein und
Briefwahlunterlagen für einen anderen ist nur im Falle einer plötzlichen
Erkrankung zulässig, wenn die Empfangsberechtigung durch schriftliche
Vollmacht nachgewiesen wird und die Unterlagen dem  Wahlberechtigten
nicht mehr rechtzeitig durch die Deutsche Post AG übersandt oder amtlich
überbracht werden können. Bei der Briefwahl muss der Wähler den Wahl-
brief mit dem Stimmzettel und dem Wahlschein so rechtzeitig an die
angegebene Stelle absenden, dass der Wahlbrief dort spätestens am Wahltage
bis 18.00 Uhr eingeht. Der Wahlbrief wird im Bereich der Deutschen Post
AG ohne besondere Versendungsform unentgeltlich befördert. Er kann auch
bei der auf dem Wahlbrief angegebenen Stelle abgegeben werden.

Bad Liebenwerda, den 12.08.2005

gez.   i. A. Bärbel Ziehlke (Wahlleiterin)

Öffentliche Bekanntmachung der Stadt Bad Liebenwerda

Widmung der Straße von Kosilenzien zur Recycling-
anlage in der Gemarkung Kosilenzien
I. Widmung
Zur Sicherung der wegemäßigen Erschließung der Recyclinganlage und der
zu bewirtschaftenden landwirtschaftlichen Flächen wird der o.g. Weg nach
§ 6 Brandenburgisches Straßengesetz (BbgStrG) dem öffentlichen Verkehr
als „Sonstige öffentliche Straße“ gewidmet und in die Kategorie „Öffentli-
cher Feld- und Waldweg“ eingestuft (§ 3, Absatz 5, Nr. 1 BbgStrG). Träger
der Straßenbaulast, gemäß § 9 BbgStrG wird die Firma Wendland Recycling,
Erd- und Abriss, Dorfstraße 45 in 04931 Kosilenzien. Die Lage des
gewidmeten Weges ist im Übersichtsplan dargestellt. Er beginnt am Fern-
radwanderweg FR 5, kenntlich gemacht mit dem Buchstaben „A“ und endet
an der Recyclinganlage, kenntlich gemacht mit dem Buchstaben „B“.
Ein Lageplan über die genaue Lage des gewidmeten Weges mit Flurstücks-
bezeichnung und den anteiligen Flächen kann im Rathaus der Stadt Bad
Liebenwerda, Markt 1, Kommunalservice, Zimmer 25 während der Dienst-
zeiten

Montag 7:00 Uhr bis 12:00 Uhr und 13:00 Uhr bis 15:00 Uhr
Dienstag 7:00 Uhr bis 12:00 Uhr und 13:00 Uhr bis 17:00 Uhr
Mittwoch 7:00 Uhr bis 12:00 Uhr und 13:00 Uhr bis 15:00 Uhr
Donnerstag 7:00 Uhr bis 12:00 Uhr und 13:00 Uhr bis 15:00 Uhr
Freitag 7:00 Uhr bis 13:00 Uhr
eingesehen werden. Dort werden auch weitere Auskünfte erteilt.

II. Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diese Verfügung ist der Widerspruch zulässig. Er ist innerhalb eines
Monats nach Bekanntgabe schriftlich oder zur Niederschrift bei dem
Bürgermeister der Stadt Bad Liebenwerda, Markt 1, 04924 Bad Liebenwerda
zu erheben.
Es wird darauf hingewiesen, dass bei schriftlichem Eingang des Wider-
spruchs, die Widerspruchsfrist nur dann gewahrt ist, wenn der Widerspruch
innerhalb dieser Frist erfolgt ist.

III. Übersichtsplan

Thomas Richter
Bürgermeister
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Öffentliche Bekanntmachung des Landkreises Elbe-Elster, Kata-
ster- und Vermessungsamt über die Offenlegung des Liegenschafts-
katasters gemäß § 12 Absatz 4 des Gesetzes über die Landesvermessung
und das Liegenschaftskataster im Land Brandenburg vom 28.11.1991
(GVBI. Seite 516) zuletzt geändert durch Gesetz vom 18.12.2001
(GVBI. I Seiten 298, 299)

Die Liegenschaftkarten der Gemeinde Bad Liebenwerda
Gemarkung Zeischa
Flur 1, 2, 3
sind erneuert worden.

Zur Realisierung wurden Mittel des "Europäischen Fonds für regionale
Entwicklung" (EFRE) und Landesmittel zur Kofinanzierung bereitgestellt.

Die Ergebnisse der Erneuerung werden anstelle einer besonderen Mitteilung
durch Offenlegung in den Diensträumen des Kataster- und Vermessungsam-
tes des Landkreises Elbe-Elster in Herzberg (Elster), Nordpromenade 4a
vom 26. August 2005 bis zum 26. September 2005 während der Sprechzeiten
Montag 7.00 bis 15.00 Uhr
Dienstag 7.00 bis 17.00 Uhr
Mittwoch 7.00 bis 15.00 Uhr
Donnerstag 7.00 bis 15.00 Uhr
Freitag 7.00 bis 11.00 Uhr

den betroffenen Grundstückseigentümern und Erbbauberechtigten bekannt-
gegeben. Mit Ablauf der Frist gilt der Inhalt der Liegenschaftskarten und des
Liegenschaftsbuches als bekanntgegeben und tritt an die Stelle des bisherigen
Liegenschaftskatasters.

gez. Schrödermeier • Amtsleiter

Öffentliche Bekanntmachung des Landkreises Elbe-Elster, Kata-
ster- und Vermessungsamt über die Offenlegung des Liegenschafts-
katasters gemäß § 12 Absatz 4 des Gesetzes über die Landesvermessung
und das Kigenschaftskataster im Land Brandenburg vom 28.11.1991
(GVBI. Seite 516) zuletzt geändert durch Gesetz vom 18.12.2001
(GVBI. I Seiten 298, 299)

Die Liegenschaftkarten der Gemeinde Bad Liebenwerda
Gemarkung Dobra
Flur 1, 3
sind erneuert worden.

Zur Realisierung wurden Mittel des "Europäischen Fonds für regionale
Entwicklung" (EFRE) und Landesmittel zur Kofinanzierung bereitgestellt.

Die Ergebnisse der Erneuerung werden anstelle einer besonderen Mitteilung
durch Offenlegung in den Diensträumen des Kataster- und Vermessungsam-
tes des Landkreises Elbe-Elster in Herzberg (Elster), Nordpromenade 4a
vom 26. August 2005 bis zum 26. September 2005 während der Sprechzeiten
Montag 7.00 bis 15.00 Uhr
Dienstag 7.00 bis 17.00 Uhr
Mittwoch 7.00 bis 15.00 Uhr
Donnerstag 7.00 bis 15.00 Uhr
Freitag 7.00 bis 11.00 Uhr

den betroffenen Grundstückseigentümern und Erbbauberechtigten bekannt-
gegeben. Mit Ablauf der Frist gilt der Inhalt der Liegenschaftskarten und des
Liegenschaftsbuches als bekanntgegeben und tritt an die Stelle des bisherigen
Liegenschaftskatasters.

gez. Schrödermeier • Amtsleiter

Amtliche Bekanntmachungen anderer Behörden:

2. Verfahrensgebiet ist auf dem als Anlage zu diesem Beschluss beigefügten
Auszug aus der Liegenschaftskarte dargestellt. Es umfasst eine Fläche von
8.3375 ha. Die Vermessung der Funktionalfläche der Flurstücke 19/3 und
234/13 ist erforderlich.

3. Der Beschluss mit Gründen und Auszug aus der Liegenschaftskarte liegt
zur Einsichtnahme für die Beteiligten  zwei Wochen lang in der
Stadtverwaltung Bad Liebenwerda • Markt 1 • 04924 Bad Liebenwerda
aus. Die Zweiwochenfrist beginnt mit dem Ablauf des Tages der öffentlichen
Bekanntmachung dieses Beschlusses.

4. Rechte, die aus dem Grundbuch nicht ersichtlich sind, aber zur Beteiligung
am freiwilligen Landtausch berechtigen, sind gemäß § 63 Abs. 2 LwAnpG
in Verbindung mit § 14 Abs. 1 Flurbereinigungsgesetz (FlurbG) i.d.F. der
Bekanntmachung vom 16.03.1976 (BGBI. I. S. 546), zuletzt geändert durch
Gesetz vom 20.12.2001 (BGBI. I. 3987) innerhalb einer Frist von drei
Monaten nach erfolgter öffentlicher Bekanntmachung dieses Beschlusses
beim
Landesamt für Verbraucherschutz, Landwirtschaft und Flur-
neuordnung • Karl-Marx- Straße 21• 15926 Luckau
anzumelden.

Die Frist beginnt mit dem Ablauf des Tages der öffentlichen Bekanntma-
chung. Zu diesen Rechten gehören z.B. nicht eingetragene dingliche Rechte
an den Grundstücken oder Rechte an solchen Rechten sowie persönliche
Rechte, die zum Besitz oder zur Nutzung der Grundstücke berechtigen oder
deren Nutzung beschränken.
Auf Verlangen der Flurneuordnungsbehörde, dem Landesamt für Verbraucher-
schutz, Landwirtschaft und Flurneuordnung (LVLF), Dienstsitz Luckau,
hat der Anmeldende sein Recht innerhalb einer von der Flurneuordnungs-
behörde zu setzenden Frist nachzuweisen. Nach fruchtlosem Ablauf der
Frist wird der Anmeldende nicht beteiligt.
Werden Rechte erst nach Ablauf der bezeichneten Frist angemeldet oder
nachgewiesen, so kann die Flurneuordnungsbehörde die bisherigen Verhand-
lungen und Festsetzungen gemäß § 14 Abs. 2 FlurbG gelten lassen.

Der Inhaber eines bezeichneten Rechts muss nach § 14 Abs. 3 FlurbG die
Wirkung eines vor der Anmeldung eingetretenen Fristablaufes ebenso gegen
sich gelten lassen wie der Beteiligten, demgegenüber die Frist durch Bekannt-
gabe des Verwaltungsaktes zuerst in Lauf gesetzt worden ist.

5. Von der Bekanntgabe dieses Beschlusses bis zur Unanfechtbarkeit des
Tauschplanes gelten folgende Einschränkungen:
• In der Nutzungsart der Grundstücke dürfen ohne Zustimmung des
Landesamtes für Verbraucherschutz, Landwirtschaft und Flurneuordnung
Luckau nur Änderungen vorgenommen werden, die zum ordnungsgemäßen
Wirtschaftsbetrieb gehören.
• Bauwerke, Brunnen, Gräben, Einfriedungen, Hangterrassen und ähnliche
Anlagen dürfen nur mit Zustimmung des Landesamtes für Verbraucher-
schutz, Landwirtschaft und Flurneuordnung Luckau errichtet, hergestellt,
wesentlich verändert oder beseitigt werden.
• Obstbäume, Beerensträucher, einzelne Bäume, Hecken, Feld- und Ufer-
gehölze dürfen nur in Ausnahmefällen, soweit landeskulturelle Belange,
insbesondere des Naturschutzes und der Landschaftspflege, nicht beein-
trächtigt werden, mit Zustimmung des Landesamtes für Verbraucherschutz,
Landwirtschaft und Flurneuordnung Luckau beseitigt werden (§ 34 Abs. 1
FlurbG).
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Beschluss
1. Aufgrund der §§ 53 ff des Landwirtschaftsanpassungsgesetzes (LwAnpG)
i.d.F. der Bekanntmachung vom 03.07.1991 (BGBI. I S. 1418), zuletzt
geändert durch das Gesetz vom 19.06.2001 (BGBI. I S. 1149) wird der
Freiwillige Landtausch Oschätzchen eingeleitet und das Verfahrensgebiet
für die nachfolgend aufgeführten Flurstücke festgestellt:

Land Brandenburg
Landkreis Elbe-Elster
Gemeinde Stadt Bad Liebenwerda
Gemarkung Oschätzchen
Flur 4
Flurstücke 19/3, 19/5, 234/13/ 13/3, 13/6 und 12/2
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4

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Beschluss kann innerhalb eines Monats nach öffentlicher Be-
kanntmachung Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist beim

Landesamt für Verbraucherschutz, Landwirtschaft und Flurneuordnung •
Karl-Marx-Straße 21 • 15926 Luckau

schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen. Die Frist beginnt mit dem Ablauf
des Tages der öffentlichen Bekanntmachung.

Hirsch • Regionalteamleiter

Amtliche Bekanntmachung
Das Landesamt für Verbraucherschutz, Landwirtschaft und Flurneuordnung
Luckau gibt folgenden Beschluss bekannt:

1. Aufgrund der §§ 53 ff des Landwirtschaftsanpassungsgesetzes (LwAnpG)
i.d.F. der Bekanntmachung vom 03.07.1991 (BGBI. I S. 1418), zuletzt geändert
durch das Gesetz vom 19.06.2001 (BGBI. I S. 1149) wird der

Freiwillige Landtausch Oschätzchen
eingeleitet und das Verfahrensgebiet für die nachfolgend aufgeführten Flurs-
tücke festgestellt:
Land: Brandenburg
Landkreis: Elbe-Elster
Gemeinde: Oschätzchen
Gemarkung: 4
Flurstücke: 19/3, 19/5, 234/13, 13/3, 13/6 und 12/2

2. Der Beschluss mit Gründen und Gebietskarte liegt zur Einsichtnahme für die
Beteiligten zwei Wochen lang in der
Stadtverwaltung Bad Liebenwerda • Markt 1 • 04924 Bad Liebenwerda
aus.

Die zwei Wochen-Frist beginnt mit dem Ablauf des Tages der öffentlichen
Bekanntmachung des Beschlusses.

Rechte, die aus dem Grundbuch nicht ersichtlich sind, aber zur Beteiligung am
freiwilligen Landtausch berechtigen, sind gemäß § 63 (2) LwAnpG in Verbindung
mit § 14 (1) Flurbereinigungsgesetz (FlurbG) i.d.F. der Bekanntmachung vom
16.03.1976 (BGBI. I S. 546), zuletzt geändert durch Gesetz vom 20.12.2001
(BGBI. I S. 3987) innerhalb einer Frist von drei Monaten nach erfolgter
öffentlicher Bekanntmachung dieses Beschlusses beim
Landesamt für Verbraucherschutz, Landwirtschaft und Flurneuordnung Luckau,
Karl-Marx-Straße 21 • Luckau
anzumelden.

Das nächste Amtsblatt erscheint am Mittwoch, den 31.08.2005,
Redaktionsschluss ist am Freitag, den 26.08.2005.

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Beschluss kann innerhalb eines Monats nach öffentlicher Be-
kanntmachung Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist beim

Landesamt für Verbraucherschutz, Landwirtschaft und Flur-
neuordnung Luckau • Karl-Marx-Straße 21 in 15926 Luckau

schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen. Die Frist beginnt mit Ablauf des
Tages der öffentlichen Bekanntmachung.
Hirsch • Regionalteamleiter

Diese Einschränkungen gelten nicht, soweit Tauschpartner eine Vereinba-
rung über die beabsichtigte Veränderung treffen, diese der Flurneuordnungs-
behörde anzeigen und andere Rechtsvorschriften dem nicht entgegenstehen.

6. Mit Bestandskraft dieses Beschlusses wird auf Ersuchen des LVLF gemäß
§ 13 Satz 2 Grundbuchbereinigungsgesetz (GBBerG) i.d.F. des Gesetzes
vom 20.12.1993, zuletzt geändert durch Gesetz vom 25.11.2003 (BGBI: I
S. 2304), i.V.m. § 6 Abs. 4 Bodensonderungsgesetz (BoSoG) i.d.F. des
Gesetzes vom 20.12.1993 (BGBI. I S. 2182), zuletzt geändert durch Art.
22 des Gesetzes vom 21.08.2002 (BGBI. I S. 3322) der Zustimmungs-
vorbehalt im Grundbuch eingetragen.

7. Die Kosten des Verfahrens trägt gemäß § 62 LwAnpG das Land
Brandenburg.

Gründe
Die Voraussetzungen für die Einleitung des Verfahrens liegen vor. Die
Tauschpartner haben die Durchführung des freiwilligen Landtausches (FLT)
beantragt und durch eine entsprechende Tauschvereinbarung glaubhaft
gemacht, dass sich dieser verwirklichen lässt.
Der FLT dient durch die Neuordnung der Eigentumsverhältnisse der Verbes-
serung der Agrarstruktur und zur Entwicklung des ländlichen Raumes. Die
Eintragung des Zustimmungsvorbehaltes ist erforderlich, um den Verfahrens-
ablauf nicht durch andere Verfügungen zu beeinträchtigen.

Die Frist beginnt mit dem Ablauf des Tages der öffentlichen Bekanntmachung.
Zu diesen Rechten gehören z.B. nicht eingetragene dingliche Rechte an
Grundstücken oder Rechte an solchen Rechten sowie persönliche Rechte, die
zum Besitz oder zur Nutzung der Grundstücke berechtigen oder die Nutzung der
Grundstücke beschränken.
Auf Verlangen des Landesamtes für Verbraucherschutz, Landwirtschaft und
Flurneuordnung Luckau (LVLF) hat der Anmeldende sein Recht innerhalb einer
vom Landesamt für Verbraucherschutz, Landwirtschaft und Flurneuordnung
Luckau zu setzenden Frist nachzuweisen. Nach fruchtlosem Ablauf der Frist wird
der Anmeldende nicht beteiligt.

Werden Rechte erst nach Ablauf der bezeichneten Frist angemeldet oder
nachgewiesen, so kann das Landesamt für Verbraucherschutz, Landwirtschaft
und Flurneuordnung Luckau die bisherigen Verhandlungen und Festsetzungen
gemäß § 14 Abs. 2 FlurbG gelten lassen.
Der Inhaber eines bezeichneten Rechts muss nach § 14 Abs. 3 FlurbG die Wirkung
eines vor der Anmeldung eingetretenen Fristablaufes ebenso gegen sich gelten
lassen wie der Beteiligte, demgegenüber die Frist durch Bekanntgabe des
Verwaltungsaktes zuerst in Lauf gesetzt worden ist.


